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2. Änderung der Brandschausatzung

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Punkt II

Mittel stehen zur Verfügung: ja

Beschlussvorschlag

Der SOVA / der Finanzausschuss / der Hauptausschuss empfiehlt, der Rat beschließt die 
2. Änderung der Brandschausatzung der Stadt Dinslaken vom 06.11.1998 in der aus der 
Anlage 1 ersichtlichen Fassung. Die Anlage 1 ist Bestandteil des Ratsbeschlusses.

                                                             In Vertretung

Dr. Michael Heidinger                          Christa Jahnke-Horstmann
                                                                       I. Beigeordnete     
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I. Sachliche Darstellung

Im Dezember 2015 hat der Landtag in NRW ein neues Brandschutz-, Hilfeleistungs- und 
Katastrophenschutzgesetz (BHKG) beschlossen, welches seit dem 01. Januar 2016 nun 
die neue Handlungsgrundlage für die Feuerwehren in NRW darstellt. 

Der alte Begriff „Brandschau“ muss in der gesamten Satzung in den Begriff „Brandverhü-
tungsschau“ geändert werden. Demzufolge musste auch, um eine einheitliche Begrifflich-
keit zu benutzen, der Name der bestehenden Satzung in „Gebührensatzung Durchfüh-
rung Brandverhütungsschau“ geändert werden. 

Die Gebührensätze, welche in der Satzung als Anlage 1 aufgeführt sind, wurden ange-
passt. Die Gebührensätze orientieren sich an KGSt-Werten. Die Einsatzkraft der Lauf-
bahngruppe 1, 2. Einstiegsamt, entspricht den Mitarbeitern aus dem mittleren Dienst, die 
Einsatzkraft der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, entspricht dem gehobenen Dienst 
und die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, entspricht der Eingruppierung aus dem hö-
heren Dienst. Die Werte ergeben sich zudem aus dem Ministerialblatt “Richtwerte für die 
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebüh-
rengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren“.

Nach § 26 BHKG kann je nach Gefährdungsgrad die maximale Frist zur Durchführung 
der Brandverhütungsschau auf 6 Jahre angehoben werden. Die Satzung wurde entspre-
chend angepasst. Aufgrund der vorhergehenden Novellierung im Baurecht und der ge-
setzlichen Änderung im Feuerschutzrecht durch Einführung des BHKG besteht die Not-
wendigkeit, die „Liste der Brandverhütungsschauobjekte“ (Anlage 2 der Satzung) anzu-
passen. 

II. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Anhebung der Stundensätze ergibt sich im Produkt 02 09 02 "Vorbeugender 
Brandschutz" ein Mehrertrag von jährlich ca. 3.000 €. Es handelt sich hierbei um öffent-
lich-rechtliche Leistungsentgelte (Teilergebnisplan 02.09.02 Zeile 4).




